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§ 19  Mündliche Prüfung 
 
(1) Die mündliche Prüfung umfaßt die Prüfungsgegenstände:

1.  Theorie der Kurzschrift,
 
2.  Pädagogik.

 
(2) Der Prüfungsgegenstand Theorie der Kurzschrift erstreckt sich auf die Bereiche Amtliche 
Systemurkunde der Deutschen Einheitskurzschrift (Verkehrs- und Schnellschrift), Allgemeine 
Kurzschriftlehre und Geschichte der Kurzschrift.

(3) Der Prüfungsgegenstand Pädagogik erstreckt sich auf die Bereiche Schulpädagogik, Fachdidaktik der 
Kurzschrift und Methodik des Kurzschriftunterrichts.

(4) Die mündliche Prüfung dauert mindestens 40 Minuten.


